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Datum: 30.09.2019 
 

Verordnung 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Altheim 
   
vom 24.09.2019 
 
mit der eine Geschäftsordnung für die Kollegialorgane der Stadtgemeinde Altheim 
 
mit Ausnahme des Prüfungsausschusses erlassen wird. 
  
(1) Auf Grund des § 66 Abs. 1 der O.ö. Gemeindeordnung 1990, LGBI Nr. 91/1990 i.d.g.F., wird 
in der Anlage eine Geschäftsordnung für die Kollegialorgane der Stadtgemeinde Altheim erlas-
sen. 
  
(2) Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft; 
gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 04.02.2016 außer Kraft. 
  

 
Der Bürgermeister: 

i.V. 
 
 
 

Vbgm. Rudolf Wintersteiger 
 

 

Aufgrund des Umfanges der Geschäftsordnung liegt sie während der Parteien-/Kundenöffnungs-
zeiten im Rathaus, Zimmer 13, zur öffentlichen Einsichtnahme während der Kundmachungsfrist, 
auf. Weiters ist die Geschäftsordnung auf der Homepage der Stadtgemeinde Altheim auf der 
elektronischen Amtstafel veröffentlicht. 
 
 

 

Angeschlagen am:02.10.2019 

Abgenommen am: 17.10.2019 
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